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93 Anlage 189, 190 und 191.

Der Ausschuß stellt deu
Antrag:

Der Landtag wolle die Eingaben der vereinigten
Frauenvereine und der Anwohner der Gärtner-

und Wichelnstr. der Regierung als Material über¬
weisen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Nieder g.

Anlage 190.
Bericht

des Ausschusses! zur Eingabe des Ober-Steuer-SekretärsW. Massiou und 12 weiterer Petenten in
Birkeufeld, betreffend Herabsetzung des Zinssatzes für staatliche Wohnungsbaudarlehen.

Die Petenten haben in den Jahren 1925 und 1926
mit Hilfe von staatlichen und Geineindedarlehen Ein¬
familienhäuser mit einem Kostenaufwand von 14— 15 000
Mark erbaut und müssen jetzt monatlich 80— 100 Mark
für die Verzinsung der geliehenen Kapitalien aufbringen.
Damit diese Lasten erträglicher werden, wenden sie sich an
den Landtag mit der Bitte , die Zinsen für staatliche Bau¬
darlehen allgemein zu ermäßigen . Sie verweisen dabei auf
das Borgehen des Reiches, daß die sogenannten Saargrenz-
kredite für Wohnungsballten für 3X> A! hergibt . Außerdem
machen sie darauf aufmerksam, daß der Reichsbankdiskont
in letzter Zeit erheblich zurückgegangen ist und auch die
Zinseil bei öffentlichen Kassen ermäßigt wurden.

Der Vertreter des Staatsministeriums erklärt , daß
eine generelle Herabsetzung des Zinsfußes mit rückwirken¬
der Kraft aus finanziellen Gründen unmöglich sei und auch
ans wirtschaftlichen Gründen nicht für . erträglich gehalten
werde. Außerdem sei gerade Birkeufeld bei der Vergebung
von Geldern für den Wohnungsbau außerordentlich gilt
bedacht. Dies gehe auch daraus hervor , daß in Birkenfeld
erheblich mehr Wohnungen gebaut seien als in Oldenburg
oder Lübeck.

Der Ausschuß ist in seiner Mehrheit der Meinung , daß
eine allgenieine Herabsetzung des Zinsfußes nicht möglich
ist, weil es nicht angängig ist, daß auch solchen Leuten
billige Bandarlehen gegeben werden , die in der Lage sind,
aus eigeilen Mitteln ein größeres Halls zu errichteil. Er
hält jedoch eine Ermäßigung des Zinsfußes in einzelnen
Fällen , wo es sich nm kinderreiche Familien , Kriegs¬
beschädigte und Kleinwohnungen handelt , für angebracht
und stellt deil

A n t r a g :
Der Landtag wolle beschließen, das Staatsmini-

sterium möge prüfen , ob nicht für noch zu erbauende
Häuser eine Ermäßigung des Zinsfußes für staat¬
liche Baudarlehen möglich ist, wobei die Ermäßi¬
gung sich auf solche Personen beschränken muß , die
nicht in der Lage sind, aus eigenen Mitteln eine
Wohnung zu errichten und die bei der Errichtung
eines Wohnhauses hinsichtlich der Größe und der
Ausführung des Baues die nötige Sparsamkeit be¬
achten.

Namens des Ausschusses 1.
Der Berichterstatter:

B r o s chko.

Anlage 191.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe der Südoldenburger Kaufmannsgilde und der Arbeitsgemeinschaft
Südoldenburg, betreffend Hausierhandel.

Die genannten Organisationen haben dem Landtag
eine Entschließung unterbreitet mit der Bitte , dem in der
Entschließung zum Ausdruck gebrachten Wunsche entsprechen
zu wollen.

Entschließung der Kanfmannsgilde.
Der Landtag wolle beschließen, die Staatsregierung

zu ersuchen, ans die Reichsregierung einzuwirken , dem
Reichstage einen Gesetzentwurf vorznlegen, wonach der
Hausierhandel und der Detailreisehandel von der Be-

dürfnisfrage der einzelnen Bezirke abhängig gemacht
wird . Die Verwaltungsbehörden müssen im Einver¬
nehmen mit den Handelsvertretungen darüber zu ent¬
scheiden haben, ob in einem Bezirk ein Bedürfnis für den
Hausier - und Detailreisehandel oder Wanderläger vor¬
liegt. Die Gültigkeit des Wandergewerbescheines ist
außerdem auf einen kleinen Bezirk, etwa eines Amts-
Verbandes, zn beschränken, so daß landfremde und nn-
kontrollierbare Elemente von unserer Bevölkerung fern-
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gehalten werden . Bar der Ausstellung der Wander¬
gewerbescheine ums ; die amtliche Bernfsvertretnng gut¬
achtlich gehört werden.

Die Entschließung der Arbeitsgemeinschaft Südolden-
bnrgs ist wörtlich dieselbe , nur findet sich dort folgender
Zusatz : Ans erwerbsbeschränkte Personen sollen diese Be¬
stimmungen keine Anwendung finden.

Die Eingaben sind eingehend beraten.
Tie Negierung gab folgende Erklärung ab:
Die Staatsregierung hat die Oldenbnrgische Vertretung

beauftragt , durch Rückfragen bei dem für eine Änderung
der Gewerbeordnung zuständigen Reichswirtschaftsmini-
sterium festzustellen , ob bezüglich der Neuregelung des
Hausierhandels Pläne vorlägen , und ob ein Antrag Olden¬
burgs gegebenenfalls Aussicht auf Erfolg habe . Der Bericht
der Oldenbnrgischen Vertretung ist geht eingegangcn . Der
Inhalt des Berichts ist etwa folgender:

Der zuständige Referent im Reichswirtschaftsmini-
sterinm habe erklärt , daß eine Revision der Gewerbeord¬
nung , die schon sei langem beabsichtigt sei, nunmehr in
Aussicht stehe, nachdem das Arbeitsschntzgesetz , das Berufs-
ansbildnngsgesetz und das Schankstättengesetz Gestalt an¬
genommen hätten . Bei dieser Revision der Gewerbeordnung
würde dann auch die Frage des Hausierhandels eine Rolle
zu spielen haben . Es sei nicht möglich , vor der allgemeinen
Revision der Gewerbeordnung einzelne Fragen herauszu¬
nehmen und vorweg zu behandeln , selbst wenn sie noch so
dringlich seien . Demgemäß habe auch der Reichstag am
7 . Mai 1926 beschlossen, die Anträge Pctzold und Scholz,
die das Wandergewerbe und das Marktwesen beträfen , einst¬
weilen znrückzustellcn . Ebenso hätten sich die meisten Landes¬
regierungen auf eine Rundfrage des Reichswirtschafts¬
ministeriums vom 10 . Juli 1926 dahin ausgesprochen , daß
die Frage znrückznstellen sei bis zur allgemeinen Neurege¬
lung der Gewerbeordnung . Es lägen im übrigen noch eine
ganze Reihe von Anträgen auf Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vor , die vor allem von den Bernfsvcrtretungen an
das Reichswirtschaftsministerinm herangebracht und zum
Teil recht dringlich seien , auch diese Anträge seien einst¬
weilen nicht weiterbchandelt worden . Ein Antrag Olden¬
burgs , die Bestimmungen über den Hausierhandel schon
seht abzuändern , werde danach voraussichtlich ohne Erfolg
bleiben.

Die Vertretung weist ferner darauf hin , daß auch der
Reichsrat sich bei der Beratung über die Anträge Preußens
und Sachsens auf Abänderung der Gewerbeordnung (KF 29
und 57 Gewerbeordnung ) dahin ausgesprochen habe , daß
einzelne Abänderungen der Gewerbeordnung vor der all¬
gemeinen Neuregelung zu vermeideil seien.

Auch der Deutsche Industrie - und Handelstag habe sich
im Mai 1926 auf Beschluß seines Einzclhandelsausschusses
in der Frage des Hausierhandels an die verschiedenen
Rcichsministcrien gewandt und ebenfalls den Bescheid er¬
halten , daß die Frage einstweilen znrückgestellt werden
müsse . Wie die Vertretung in der Geschäftsstelle des Indu¬

strie - und Handelstages erfahren habe , habe man sich dort
mit diesem Bescheid abgefnnden , da mail von der Aussichts¬
losigkeit eines weiteren Vorgehens überzeugt sei.

Auch sind Anträge ans Änderung der Gewerbeordnung
bezüglich des Hausierhandels bereits früher Gegenstand voll
Verhandlungen im Reiche gewesen . So ist ein gleicher An¬
trag der bayerischen Regierung im Jahre 1919 im Bundes¬
rat mit Stimmenmehrheit abgelehnt worden . Ferner hat
sich das Reichswirtschaftsministerinm auf Antrag einer süd¬
deutschen Regierung im Jahre 1922 wiederum mit der
Frage befaßt und hat festgestellt , daß die Mehrzahl der
Regierungen der Länder gegen die Einführung des Be¬
dürfnisnachweises waren oder schwere Bedenken dagegen
hegten . Voll einer Änderung der Gewerbeordnung ist mit
Rücksicht darauf auch im Jahre 1922 abgesehen worden.

Es ist nach Auffassung des Ministeriums danach nicht
anzunehinen , daß sich bei einem etwaigen Antrag der olden-
bnrgischen Regierung jetzt eine Mehrheit für eine Ände¬
rung der Gewerbeordnung finden würde , zumal insbeson¬
dere der Reichsrat beschlossen hat , von einzelnen Ände¬
rungen der Gewerbeordnung vor der allgemeinen Neu¬
regelung abznschen . Das Ministerium hält es daher für
richtig , etwaige Anträge setzt zurückzustellen . Die Ange¬
legenheit wird jedoch für den Zeitpunkt der allgemeinen
Neuregelung der Gewerbeordnung im Auge behalten
werden.

Aus dem Ausschuß heraus wurde darauf hingewiescn,
daß in ländlichen Bezirken das Hansierwesen eine wahre
Landplage geworden sei, denn nur so sei es zu erklären,
daß neben dein Gewerbe auch die Landwirtschaft sich gegen
das Uberhandnehmen des Hausierhandels wende . Es müsse
auffallen , daß , nach den Eingaben zu nrteiscn , die Hausierer
möglichst ländliche Bezirke anfsnchen , weil anscheinend dort
die Kontrolle ihrer Tätigkeit verhältnismäßig schwierig ist.
Auch sei die Landbevölkerung oft noch am leichtesten zu
einein Kauf zu bewegen , da eine ständige und schnelle Ver¬
gleichsmöglichkeit mit den Konkurrenzangeboten , wie es
z. B . die Großstadt täglich bietet , fehlt.

Der Ausschuß ist der Auffassung , daß die Auswüchse
im Hansierwesen , soweit solche bestehen , beseitigt werden
müssen.

Ein Teil des Ausschusses will jedoch nicht , daß an dem
bestehenden Zustand der Gewerbefreiheit gerüttelt wird.

Ein anderer Teil des Ausschusses ist der Meinung , daß
den Wünschen der Petenten entsprochen werden müßte und
würde weitergehende Anträge gestellt haben , wenn nicht in >
der Regierungserklärung deutlich zum Ausdruck gebracht
sei, daß zurzeit im Reich keine Aussicht bestehe , etwa eine
Änderung der Gewerbeordnung im Sinne der Eingaben zu
erreichen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag:

Der Landtag wolle die Eingaben der Regierung
als Material überweisen.

Namens des Ausschusses 1.
Der Berichterstatter:

Göhr s.



— 95 — Anlage 192 und 193.

Anlage 192.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Deutschen Beamtenbundes, Ortskartell Eutin, lutresfcnd Herabsetzung
des Zinssatzes für staatliche Wohnuugsbaudarlehen.

Die Petenten erheben Einspruch dagegen, daß die
Herabsetzung des Zinsfußes für Baudarlehen sich auf
Kriegsbeschädigte, kinderreiche Familien und Kleinwohnun¬
gen beschränken soll. Sie verlangen Gleichstellung mit den
Beamten der umliegenden Länder (Preußen, Lübeck, Meck¬
lenburg). Es wird darauf hingewiesen, daß es an guten
Mittelstandswohnungen fehlt und gebeten, eine allgemeine
Herabsetzung des Zinsfußes Vvrzunehmen und auch ans alle
in früheren Jahren mit Goldmark errichteten Gebäude
auszudehnen.

Der Bertreter des StaatsministeriumS erklärt, daß
eine allgemeine Herabsetzung des Zinssatzes mit rück¬
wirkender Kraft ans finanziellen Gründen unmöglich sei
und auch ans wirtschaftlichen Gründen nicht für erträglich
gehalten werde. Es müsse allerdings zugegeben werden,
daß im LandeStcil Lübeck nach der amtlichen Statistik
weniger Wohnungen gebaut seien wie im LandeSteil Olden¬
burg und erheblich weniger wie im Landesteil Birkenfeld.

Der Ausschuß hält eS in seiner Mehrheit für bedenk¬
lich, dem Anträge der Petenten zu entsprechen, weil cs nicht
angängig ist, auch solchen Leuten ein billiges Baudarlehen
zu gewähren, die in der Lage waren, ein Haus aus eigenen
Mitteln zu errichten oder die eS bei Errichtung eines Wohn¬
hauses hinsichtlich der Größe und Ausführung deS Baues
an der nötigen Sparsamkeit haben fehlen lassen.

Die Verhältnisse im Landesteil Lübeck erfordern jedoch,
daß das StaatSministerinm sorgfältig Prüft, ob nicht für
noch zu erbauende Häuser eine Ermäßigung des Zinsfußes
für alle diejenigen Wohnungen eintreten kann, die tatsäch¬
lich den notwendigsten Bedürfnissen der Erbauer angepaßt
sind.

Der Ausschuß stellt daher den
A ntrag  :

Der Landtag wolle die Eingabe des Deutschen
BeamtenbnndeS, Ortskartell Eutin , dem Staats-
ministerinm zur Prüfung überweisen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

B r o schko.

Anlage 193.
Bericht

des Ausschusses II zu deu Eingaben
1. des Neichsbuudes Deutscher Mieter, e. V. (Sitz Berlin), Landesverband Oldenburg in Nüstriugeu,
2. der Arbeitsgemeinschaft südholsteinischer Mictervereine in Eutin.

Irr der Eingabe zu 1 werden Bedenken erhoben und
Protestiert gegen den von der Regierung beabsichtigten
weiteren Abbau der Mieterschntzgesetze im Oldenburger
Lande, namentlich gegen die Absicht der Regierung

n) die größeren und teueren Wohnungen,
b) möblierte Zimmer mit Küchenbenntzung,

ans den Schutzgesetzen heranSznheben,
o) das Wohnnngsmangelgesetz für kleinere Orte auf¬

zuheben und den größeren Orten das Recht der Aufhebung
einzuräumen.

Der Antrag in der Petition geht dahin, den Mieter¬
schutz in dem jetzigeil Umfange bestehen zu lassen.

Die Eingabe zu 2 übermittelt folgende Entschließung
der am 8. Februar 1927 in Ahrensbök versammelt ge¬
wesenen Mieter:

„Die am 8. Februar l027 in Ahrensbök im Deut¬
schell Haus versammelten Mieter aller Schichten pro¬
testieren gegen die mieterfeindlichen Bestrebungen der
Ministerien und des Reichstags.

Eine Mieteerhöhung ist besonders in der jetzigen
wirtschaftlich schweren Zeit zugunsten des durch die Höhe

der Jetztmiete sich glänzend stehenden Miethausbesitzers,
für die noch in Arbeit stehendeil Mieter einfach nicht trag¬
bar, geschweige denn von der allerorts großen Zahl der
Erwerbslosen, Sozialrentner, Kriegs- und Zivilbeschädig¬
ten und anderen. Ein Verdienstansgleich in Gestalt
höherer Gehälter und Verdienste ist ausgeschlossen.

Desgleichen protestiert die versammelte Mieterschaft
gegen eine beabsichtigte Aufhebung des Mieterschutzes
über gewerbliche Räume.

Jede Verzögerung der Zurücknahme bedeutet für
die Gewcrberanmnlicter eine starke Gefährdung ihrer
Existenz, fördert die jetzt schon zahlreich ausgesprocheneil
Kündigungen und die damit verbundenen Mietsteige-
rnngen.

Die weitere Verschuldung sollte durch Schließeil des
Grundbuches verhindert werden. Wir fordern Belastung
der Grundstücke in Vorkriegshöhe zugunsten des Staates,
um so Mittel für den, auch voll den Mieterorgani-
fationen befürworteten Wohnungsbau zu erlangen. Eine
soziale, mieterfreundliche Gesetzgebung fordert die Mieter¬
schaft, nicht Abbau, sondern Ausbau der schon bestehenden
Mieterschutzgesetze zu einem sozialen Wohnrecht."
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Ter Antrag der Eingabe 2 geht dahin,
die Interessen der Mieter zu wahren und Leim Reiche
jede Lockerung des Mieterschutzes bzw. Steigerung der
Mieten zu verhindern.

In der Versammlung des gegenwärtigen Landtags hat
die Regierung ans eine Eingabe des Landesverbandes der
oldenburgischen Haus - und Grundbesitzervereine , e. V. in
Oldenburg , betr . Freigabe gewerblicher Räume , erklärt , daß
das Ministerium beabsichtige, die Zustimmung des Reichs-
arbeitsministers zur völligen Freigabe der s e l b st ü n -
digen  gewerblichen Räume (das sind die gewerblichen
Räume , die nicht Teile einer Wohnung bilden) einzuholen.

Der Landtag hat mit Mehrheit die Absicht der Re¬
gierung gebilligt und die damalige Eingabe durch die Er¬
klärung der Staatsregierung für erledigt erklärt . — Vgl.
Verhandlungen der 2. Versammlung des 3. Landtags,
stenographischer Bericht S .36,37 , Ausschußbericht Aul .IM,
S . 105 ff. —

Gelegentlich dieser Verhandlungen hat der Landtag
weiter folgenden Antrag der Staatsregiernng zur Prüfung
überwiesen:

„Die Staatsregierung wolle prüfen und , wenn mög¬
lich, Bestimmungen erlassen, daß in dafür geeigneten
ländlichen Gemeinden auf Antrag der Gemeinden die
Wohnungszwangswirtschaft versuchsweise aufgehoben
werden kann und , soweit erforderlich, die Zustimmung
des Reichsarbeitsministers einholen ."

Durch Verordnung des Staatsministerinms von:
30. Aug. 1926 — Old . Ges.-Sammlg . XU V Band S . 981,
982 —, in Kraft getreten mit dem 1. September 1926, sind
die Vorschriften des Reichsmietengesetzes sowie die Be¬
stimmungen des ersten Abschnittes des Gesetzes iiber Mieter¬
schutz und Mieteinignngsämter , ferner die Vorschriften des
Wohnungsmangelgesetzes und die sämtlichen zu den ge¬
nannten Reichsgesetzenerlassenen Ausführungsbestimmun¬
gen für Geschäftsräume außer Kraft gesetzt. Die Befreiung
gilt nicht für Geschäftsräume , die

1. Teile einer Wohnung bilden, oder
2. wegen ihres wirtschaftlichen Zusammenhanges mit

Wohnränmen zugleich mit letzteren vermietet sind.
Die auf Grund gen. Verordnung vom Mieterschutz

befreiten Räume dürfen vom Vermieter nur unter Jnne-
haltung der Frist des H 565 Abs. 1 Satz 1 des R .G.B.
gekündigt werden.

Der Regierungsvertreter erklärte im Ausschuß fol¬
gendes:

Durch die erwähnte Verordnung des Staatsmini¬
sterinms hätten sich erhebliche Mißstände nicht ergeben. Zur
Vermeidung einiger Härtefälle für einzelne Mieter sei die
Verordnung am 31 . 12. 1926 ergänzt worden (Schaffung
von Ausgleichsstellen). Aus dem Landesteil Lübeck seien
über die Freigabe der Geschäftsräume irgendwelche Be¬
schwerden dem Ministerium nicht bekannt geworden, wobei
allerdings darauf hiugewieseu werden müsse, daß es viel¬
leicht im Landesteil Lübeck nicht mit einer Wohnung ver¬
bundene Geschäftsräume kaum geben werde. Für das
Ministerium bestehe daher keinerlei Veranlassung , die er¬
lassene Verordnung vom 30. Aug. 1926 bzw. 31. Dez. 1926
für deu Laudesteil Lübeck oder andere Teile des Freistaats
zurückzunchmen.

Ein endgültiger Beschluß des Staatsministerinms , in
welcher Form die geplante weitere Lockerung derWohnungs-
zwangswirtschaft erfolgen solle, liege noch nicht vor . Die
verschiedenen Notizen in den Tageszeitungen stammten nicht
vom Ministerium.

Iu Aussicht geuommen sei in erster Linie die völlige
Herausnahme der sog. teueren Wohnungen aus der ganzen
Zwangswirtschaft . Als teuere Wohnungen sollten gelten in

den Orten Oldenburg , Delmenhorst und Nüstringen Woh¬
nungen mit einer Friedensmiete von 1200 R .M . und mehr,
für die Orte Varel , Jever , Brake , Nordenham , Elsfleth,
Cloppenburg , Vechta, Bad Zwischenahn , Westerstede, Eutin,
Bad Schwartau , Stockelsdorf , Maleute -Gremsmühleu , Ra¬
stede, Ohmstede , Landgemeinde Varel , Hasbergcn , Gan¬
derkesee und Lohne Wohnungen bei einer Friedensmiete
von 800 R .M . ab und für alle übrigen Gemeinden bei einer
Friedensmiete von- 500 R .M . ab. Die Verhältnisse in den
beiden Landesteilen Lübeck und Birkenfeld , bei letzterem mit
Rücksicht auf die Besatzung, würden noch besonders nach¬
geprüft . Soweit in einzelnen Fällen Zweifel oder Streit
über die Höhe der Friedensmiete bestehe, sei dieselbe durch
die Mieteinignngsämter festznsetzen. Mit der Geschäfts¬
und Friedensmiete der Hanszinssteuer habe die Friedens¬
miete im Sinne der Bestimmungen der Wohnnngszwangs-
wirtschaft nichts zu tun . Die Regierung beabsichtige, eben¬
so wie bei den Geschäftsräumen , eine verlängerte Kündi¬
gungsfrist (3 Monate ) einznsühren und die freiwerdenden
teueren Wohnungen ebenso wie die Geschäftsräume den
Ausgleichsstellen zu unterwerfen , sich auch die jederzeitige
Widerrufsmöglichkcit vorzubehalteu.

Weiter sei beabsichtigt, für diejenigen Wohnungen , die
gleichzeitig noch Geschäftsräume euthalten , die Freigrenze
um 50 hinaufzusetzen. Die Regierung rechne nicht da¬
mit , daß infolge der Freigabe größere Wohnungen längere
Zeit leer stehen würden , sondern erwarte , daß freiwerdende
Räume entweder zu mehreren Wohnungen geteilt oder sonst
wieder von neuem als Ganzes vermietet würden.

In Aussicht genommen sei weiter eine Herausnahme
der möblierten Zimmer mit Küchenbenntzung ans der
Wohnungszwangswirtschaft . Doch käme hier eine Freigabe
nur frühestens znm 1. Januar 1928 in Frage , unter Inue-
haltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten.

Schließlich sei noch geplant , die Möglichkeit zu schaffen,
daß nach Anhörung der Gemeindevertretung für die länd¬
lichen Gemeinden die Bestimmungen des Wohnnngsmangel-
gesetzes ganz aufgehoben werden sollen.

Bei den weiteren Verhandlungen des Ausschusses wur¬
den folgende Punkte eingehend besprochen:

Ein Teil des Ausschusses — die Abgeordnetem Albers,
Frerichs , Lahmann , Meyer -Oldenburg , Saute und Wittje
— führte aus , daß bei der heutigen gespannten Wirtschafts¬
lage zu beobachten sei, daß Mieter , die heute noch eine
größere und teuere Wohnung in Benutzung hätten , danach
strebten, eine kleinere und billigere Wohnung zu mieten.
Dieses Bestreben würde jedenfalls noch stärker werden,
wenn die teueren Wohnungen ans der Zwangswirtschaft
freigegeben würden , da dann die Hausbesitzer sicher mit
einer Forderung auf nicht unerhebliche Steigerung des
Mietzinses kommen würden . Große und teuere Wohnungen
würden genügend zu haben sein, nicht aber die mittleren
und kleineren Wohnungen.

Weiter wurde ausgeführt , ob der von der Regierung
beabsichtigte Zuschlag von 50 ^ zur Friedensmiete für die¬
jenigen teueren Wohnungen , die gleichzeitig noch Geschäfts¬
räume enthalten , genügend sei. Sicher sei dieser Zuschlag
in vielen Fällen ausreichend , in anderen Fällen dagegen
nicht. Die Lage des Wohn - und Geschäftshauses spiele
hierbei eine ausschlaggebende Rolle . Eine stärkere Berück¬
sichtigung der individuellen Verhältnisse sei bei dem Erlaß
einer solchen Bestimmung jedenfalls erforderlich, damit
nicht die Existenz des Gewerbetreibenden gefährdet werde.

Bei Freigabe der möblierten Räume mit Küchen¬
benutzung aus der Zwangswirtschaft sei sicher mit einer
Massenkündignng zu rechnen. Die Unterbringung solcher
Wolprungslosen , die ja auch die notwendigste Wohnungs¬
einrichtung nicht hätten und sich diese bei der herrschenden
Arbeitslosigkeit und der geringen Verdienstmöglichkeit auch
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nicht beschaffen könnten , würde den Gemeinden die größten
Schwierigkeiten bereiten . Deshalb feien die Gründe der
Eingaben einer gründlichen Prüfnng zn unterziehen.

Ein anderer Teil des Ausschusses , die Abgeordneten
Bortfeldt , Dannemann , Dohm , Fröhle , Hartong , Heidkamp
und Wehand , teilte diese Bedenken nicht.

Weiter kam zur Sprache , daß auch die Gemeinde¬
vorsteher der Oldenburger Landgemeinden in einer Ver¬
sammlung in Oldenburg sich einstimmig für Beseitigung
der Wohnungszwangswirtschaft ausgesprochen hätten . Die
Gemeindevorsteher hätten aber ausdrücklich noch gewünscht,
daß

n) etwaigem Mietwucher dadurch vorgebengt werde,
daß für die von der Gemeinde bis jetzt beschlag¬
nahmten Wohnungen der Mietzins in Höhe der
gesetzlichen Miete auch weiterhin bestehen bleibe,
evtl , durch Schaffung einer hierfür zuständigen
Instanz,

b) die Bestimmung des Wohnungsmangelgesetzes , wo¬
nach der Abbruch von Wohngebäuden oder Teile
von solchen Gebäuden und die Umwandlung von
Wohnränmen in gewerbliche Räume nur mit Zu¬
stimmung der Gemeindebehörde erfolgen darf , be¬
stehen bleibe.

Der Regierungsvertreter erklärte hierzu:
Die Bedenken , daß größere Wohnungen längere Zeit

leer stehen würden , teile , wie er auch schon früher ans¬
geführt habe , die Regierung nicht . Die beabsichtigte Be¬
stimmung , daß 50 Zuschlag zur Friedensmiete für
Wohnungen mit Geschäftsräumen sestgelegt werden solle,
erfolge ans Vorschlag der Organisationen der Mieter und
Vermieter , die sich in einer Verhandlung mit dem Mini¬
sterium dafür ausgesprochen hätten . Andere Länder , die die
Zwangswirtschaft im Wohnungswesen auch gelockert hätten,
hätten diese Schutzbestimmung für die Gewerbetreibenden
nicht geschaffen . Bezüglich der Absicht der Freigabe der
möblierten Zimmer mit Küchenbenntznng sei auch die Re¬
gierung nicht ohne Bedenken . Jedenfalls müsse ein mög¬
lichst reibungsloser Übergang erfolgen und vorher ein¬
gehende Prüfungen und Ermittlungen stattfinden . Mög¬
licherweise würde die zu erlassende Verordnung auch nur
die in Zukunft  zu vermietenden möblierten Zimmer

Anlage 193 und 194.

mit Küchenbenntznng ans den Mieterschutzbestimmungen
freigeben.

Die Ausgleichsstellen Hütten bislang keine Befugnisse,
sondern könnten nur ans eine gütliche Beilegung des Streit¬
falles wirken . Eine Erweiterung der Befugnisse dieser
Stellen stehe aber in Aussicht , da schon in nächster Zeit
eine Sanktionierung der Ausgleichsstellen reichsgesetzlich
erfolgen werde . Alle Bestimmungen über Aufhebung oder
Lockerung in der WohnnngszwangSwirtschaft seien und
würden die bevorstehenden Verordnungen auch unter jeder¬
zeitiger Widerrnfsmöglichkeit erlassen . Es verbleibe so der
Regierung jedenfalls eine genügende Handhabe , etwaigen
Auswüchsen entgegenzutreten.

Beabsichtigt würde nur eine teilweise Aufhebung des
WohnnngSmangelgesetzcs . Der Z 2 des WohnnngSmangel-
gesetzes, wonach der Abbruch von Wohngebäuden oder Teile
von solchen Gebäuden und die Umwandlung von Wohn-
räumcn in gewerbliche Räume nur mit Zustimmung der
Gemeindebehörde erfolgen darf , würde bestehen bleiben.
Alle Wohnungen , die weniger als die obenerwähnten Höchst-
FriedenSmieten von 1200 bzw. 800 bzw . 500 R .M . haben,
seien auch weiterhin den Bestimmungen des Mieterschntz-
gesetzes und des Reichsmietengesetzes unterworfen , wenig¬
stens für die zeitigen Mieter . Nur beim Abgänge eines
Mieters aus einer Wohnung könne , falls die Bestimmungen
des Wohnungsmangelgesetzes für die betr . Gemeinde auf¬
gehoben seien , nicht mehr die Gemeinde , sondern nur der
Vermieter oder Hausbesitzer über die sreigewordene Woh¬
nung verfügen . Die durch die Reichsverfassung gewähr¬
leistete Freizügigkeit , die nur unter den fest abgegrenzten
Voraussetzungen der ßtz 14 und 30 der Fürsorgepflicht-
verordnnng eingeschränkt werden kann , rechtfertige es , daß
die Aufhebung der Bestimmungen des Wohnnngsmangel-
gesetzes nur nach Anhörung der Gemeindevertretung er¬
folgen solle.

Wahrscheinlich erfolge auch eine reichsgesetzliche Be¬
iordnung , daß bei Erlaß von Bestimmungen über Lockerung
der Wohnungszwangswirtschast die Kündigungsfrist sechs
Monate betragen müsse.

Der Ausschuß stellt den
Antrag:

Der Landtag wolle die beiden Eingaben durch
die Erklärungen der Regierung für erledigt erklären.

Namens des Ausschusses II.

Der Berichterstatter:
H e i d k a m p.

Anlage 194.
Bericht

des Ausschusses I über die Eingabe des Neichsbuudes der Kriegsbeschädigten , Kriegsteilnehmer und Krieger-
Hinterbliebenen im Bezirk Oldenbnrg -Ostsriesland , betreffend Herabsetzung des Zinsfußes für Baudarlehen

an Kriegsbeschädigte.

In der Eingabe macht der Reichsbnnd der Kriegs¬
beschädigten darauf aufmerksam , daß bei den Kriegsopfern
vielfach der Wunsch besteht , mit Hilfe der kapitalisierten
Rente und den Landesbaudarlehen ein Eigenheim zu
schaffen . Die Errichtung einer solchen Heimstätte wird den
Kriegsbeschädigten aber durch die in Oldenburg bestehende
hohe Verzinsung der Darlehen erschwert . Der Reichsbund

spricht die Bitte aus , Oldenburg möge sich dem Vorgehen
anderer Länder anschließcn und den Kriegsopfern das Dar¬
lehen zn einem niedrigeren Zinsfüße gewähren.

Der Ausschuß hat sich bereits anläßlich einer Eingabe
des Zentralverbandes deutscher Kriegsbeschädigter und
Kriegerhinterbliebener E . V -, Landesverband Nordwest¬
deutschland mit dieser Frage beschäftigt und damals den
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Wunsch ausgesprochen, die Regierung möge prüfen, ob nicht
eine bestimmte Summe zu ermäßigtem Zinsfuß den
Schwerkriegsbeschädigten und kinderreichen Familien zur
Verfügung gestellt werden könne.

Der anwesende Vertreter des Staatsministeriums er¬
klärte:

„Das Ministerium ist durchaus bereit, den Antrag
des Zentralverbandes deutscher Kriegsbeschädigter und
Kriegshinterbliebener auf Herabsetzung des Zinsfußes
für Baudarlehen zu berücksichtigen. Es wird sich voraus¬
sichtlich nur um Schwerkriegsbeschädigte über 50 Er¬
werbsunfähigkeithandeln können. Da jedoch noch Ver¬

handlungen mit den Gemeinden erforderlich werden, so
kann ein endgültiger Bescheid heute noch nicht gegeben
werden."

Da durch diese Erklärung die Bitte des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten im wesentlichen erfüllt ist, stellt der
Ausschuß den

Antrag:
Der Landtag wolle die Eingabe des Reichs¬

bundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer
und Kriegerhinterbliebenendurch die Erklärung des
Vertreters des .Staatsministeriums für erledigt er¬
klären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Broschk o.

Anlage 195.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Mietervereius Eutiu, betreffend Protest gegen eine Erhöhung der
Mieten und gegen die Freigabe der gewerblichen Räume.

In der Eingabe wenden sich die Petenten gegen die
geplante Erhöhung der Mieten und machen auf die Ge¬
fahren aufmerksam, die durch die Freigabe der gewerblichen
Räume entstanden sind. Sie bitten den Landtag, dafür ein-
zntreten, daß eine Lockerung des Mieterschutzgesetzes unter¬
bleibt.

Der hinzugezogene Vertreter des Staatsministerinms
erklärte, daß Oldenburg auf die Festsetzung der Miete keinen
Einfluß habe, da die Neichsregiernng die Mindesthöhe der
gesetzlichen Miete festsetzt. Wenn die Reichsregierung auch
die Mindesthöhe der gesetzlichen Miete festlegen kann, so ist
nach Erachten des Staatsministerinms eine solche Fest¬
legung nicht tunlich; sie nimmt den Ländern die Bewegungs¬
freiheit. Das Staatsministerium kann deshalb das Vor¬
gehen des Reiches nicht für richtig halten, es muß den
Ländern überlassen bleiben, die Höhe der gesetzlichen Miete
selbst zu bestimmen. Die Freigabe der gewerblichen Räume
habe keine unerfreulichen Folgen gehabt. Die vorgesehenen
Schlichtnngsstellen seien nur sehr wenig in Anspruch ge¬
nommen worden, so z. B. in Oldenburg in zwei und in
Delmenhorst in drei Fällen.

Während ein Teil des Ausschusses der Meinung ist,
daß die Mieten in den Altwohnnngen allmählich den

Mieten in den Neuwohnungen angepaßt werden müssen,
ist ein anderer Teil der Meinung, daß z. Zt . eine Miet¬
steigerung für die werktätige Bevölkerung nicht tragbar ist.
So wenig seit 1918 und noch im verflossenen Jahre die
durchschnittliche Lohnsteigerung mit der Steigerung der
Lebeyshaltungskosten gleichen Schritt gehalten hat, so
wenig wird das in den nächsten Jahren möglich sein. Zu¬
mal dann nicht, wenn durch die Mieterhöhung die Lebens¬
haltungskosten weiterhin rapid in die Höhe getrieben
werden. Wohl aber wird sich die Steigerung der Mieten-
und Lebenshaltungskosten noch in anderer Beziehung ans¬
wirken. Reich, Staat und Gemeinden werden die Gehälter
ihrer Beamten erhöhen müssen. Das bedeutet neue oder
höhere Steuern . Dieser Teil des Ausschusses begrüßt es
daher, daß der Vertreter Oldenburgs im Reichsrat gegen
eine Erhöhung der Mieten gestimmt hat.

Der Ausschuß stellt den
Antrag:

Der Landtag wolle die Eingabe des Mieter-
Vereins Eutin durch die Erklärung des Regierungs-
Vertreters für erledigt erklären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

B r o s chko.
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Anlage 196.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe der Pächter Joh. NiPPer, Repke, F. Werner, Sülzbühren, und des
Haussohns Jvs. Laiug, Bühren.

Die Petenten bitten ebenst' wie im Vorjahre um die
Überlassung der abgebrannten Forstparzellen in Garterfeld
zur Ansicdlnng . Ans ihre vorjährige Eingabe , die der Re¬
gierung zur Prüfung überwiesen wurde , hätten sic die Nach¬
richt erhalten , daß die Abgabe der Brandparzellen aus
betriebstechnischen Gründei : nicht erfolgen könne. Die
Petenten glaube»: aber , daß der Boden guter Ackerbodeu ist.

Der hinzngezvgene Regiernngsvertreter erklärte , daß
sich hier gegenüber den: Vorjahre nichts geändert habe und
ans ebendenselben Gründen wie in» Vorjahre auch jetzt die
Brandflächen nicht abgegeben werden könne»».

Der Ausschuß bedauert , daß den» Wunsche der Pe¬
tenten augenblicklich nicht entsprochen werden kann, so

wünschenswert das an sich sei. Er ist aber der Ansicht, daß
der Landtag nicht so in die Betriebsführung der Forst-
Verwaltung eingreifen darf , daß der westlich der Brand¬
flächen gelegene Forstteil dem Wunsche der Petenten ent¬
sprechend zur Abholzung kommen muß , welches die Forst-
verwaltnng , von rein wirtschaftlichem Gesichtspunkte ge¬
sehen, nicht guiheißen kann.

Aus diesen Erwägunge »: heraus stellt der Ausschuß den
Antrag:

Der Landtag wolle über die Eingabe zur
Tagesordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

The n: a n »:.

Anlage 197.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Strafgefangenen Joh. Nutzhorn in Vechta.

In der Eingabe wird der Landtag gebeten, dafür zu
sorge»:, daß auch in den Landesstrafanstalten de»»: republi¬
kanische»: Staat Geltung verschafft wird.

Der Verfasser der Eingabe führt zunächst Klage dar¬
über , daß in der Anstaltsschnle Lesebücher ans den: Jahre
1908 Verwendung finden , die an der Verherrlichung des
monarchischen Systems nichts zu wünschen übrig ließen.

Der Landtag solle nun in: besonderen dahin wirken,
daß de»: Oberbcainten verboten würde , im Dienste Abzeichen
monarchistischer Verbände zu tragen ; ferner veranlasse»:,
daß ans den amtlichen Dienstränmen Fahnenstangen an¬
gebracht und daran bei den von» Ministerin »: festgelegte»:
Anlässen und Tagen die Reichsflagge Schwarz -Rot -Gold
aufgezogen werde.

Zn der Beratung der Eingabe war ein Regierungs-
Vertreter hinzngezogei: worden . Er erklärte , daß von den
bemängelten Büchern noch welche ans Sparsamkeits¬
gründen in: Gebrauch seien, daß sie aber nach und nach
ansgewechsclt würde »:. Bezüglich des Tragens von Ab¬
zeichen monarchistischer Verbände erklärte er, habe das
Staatsministerinm ein Verbot nicht erlassen, »veil sich Un-

znträglichkeiten nicht ergeben hätten . Es handle sich dabei
wahrscheinlich um das Tragen des Erinnernngszeichens an
das Regiment Nr . 91.

Bezüglich des Verlangens , daß die Reichsflagge ent¬
sprechend den: Erlasse des Staatsministeriums aufgezogen
werde, sei zu sagen, daß der Erlaß befolgt werde. Auf den:
Hauptgebäude werde die dort aufgerichtete Flaggenstange
dazu benutzt.

Aus den: Ausschuß heraus wurden Zweifel kaut, ob
der Verfasser der Eingabe berufen sei, als Hüter des re¬
publikanischen Gedankens und der republikanische»: Ein¬
richtungen auszntreten . Man sei bei Betrachtung seiner
Eingabe und der Begleitumstände vielmehr versucht, anzu¬
nehmen , er »volle die Öffentlichkeit mit seinen Kund¬
gebungen nur beschäftigen, um bekannt zu werden.

Der Ausschuß kan: nach den Erklärungen des Re¬
gierungsvertreters zu den:

A »: t r a g:
Der Landtag »volle über die Eingabe zur

Tagesordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

H u g.
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Anlage 198.
Bericht

des AusschussesI über die Eiugabe des Strafgefangenen Joh. Nutzhorn in Vechta.

In seiner Eingabe bittet er den Landtag , dieser walle
sich bei der Regierung dafür einsetzcn, daß den Insassen der
Gefangenanstalten , die nach ihrer politischen Anschauung
den 1. Mai als einen Feiertag betrachten, Gelegenheit ge¬
geben werde, den 1. Mai als Feiertag durch Ärbeitsrnhe
zu feiern . Dafür sollten diese am allgemeinen Bnß - und
Bettag arbeiten.

Ferner beschwert sich der Verfasser der Eingabe , daß
die Fußböden in den Zellen des Zuchthauses des Farb¬
anstriches entbehrten . Die Fußböden könnten mit den ge¬
währten Reinigungsmitteln , wöchentlich einem kleinen
Eimer voll Wasser, nicht vom Staub freigehalten werden.
Die Staubentwicklung wirke schädlich auf den Gesundheits¬
zustand und sei die Folge , daß in letzter Zeit zahlreiche
Gefangene an Lungentuberkulose erkrankt seien.

Zn der Beratung wurde ein Regierungsvertreter hin¬
zugezogen. Dieser teilte bezüglich der Bitte , den 1. Mai als
Feiertag durch Ärbeitsrnhe feiern zu dürfen , mit , daß nach
der Strafvollzugsordnnng Z 69 nur an den Sonntagen und
den gesetzlich anerkannten Feiertagen die Arbeit ruhen
dürfe . Ein gesetzlicher Feiertag sei der 1. Mai aber nicht.
Wenn der Verfasser der Eingabe und Gleichgesinnte am
Buß - und Bettag arbeiten wollten , so könne das nach der
Strafvollzugsordnnng gestattet werden.

Zn der Beschwerde über ungenügende Reinigung der
Zellenfnßböden teilte der Negiernngsvertreter mit , daß
allerdings der Farbanstrich der Fußböden im abgelanfenen
Rechnungsjahr nicht habe überall vorgenommcn werden
können, weil die ansgeworfenen Mittel (600 Mk. gegen
1200 Mk. im Jahr zuvor) nicht ausgereicht hätten.

In diesem Jahre werde der Mangel beseitigt werden.
Ganz entschieden müsse aber der Behauptung widersprochen
werden , daß der mangelnde Farbanstrich die Erkrankungen
an Lungentuberkulose gefördert habe. Im Zuchthaus in
Vechta befinde sich überhaupt nur ein Strafgefangener , der
an Lungentuberkulose leide. Das sei ein ans Lebenszeit zu
Zuchthaus Verurteilter . Von einer Beschwerde Nutzhorns
über diese Materie sei dem Ministerium nichts bekannt . Die
Behauptung , daß ohne Farbanstrich die Fußböden der
Zellen nicht rein und staubfrei gehalten werden , werde
durch Nutzhorn selbst widerlegt , denn er sei irr der Straf¬
anstalt dafür bekannt, die reinlichst gehaltene Zelle zu be¬
wohnen.

Der Ausschuß stellt nach diesen Erklärungen den
Antrag:

Der Landtag wolle über die Eingabe zur
Tagesordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Hu g-

Anlage 199*

Bericht
des AusschussesI über die Eiugabe der Gemeiude Schortens uud des Redakteurs Schnesiel, betreffend

Einrichtung einer Apotheke in Heidmühle.

In der Eingabe bitten die Petenten , der Landtag wolle
ihren bei der Staatsregiernng gestellten Antrag , betr . Er¬
laubnis zur Errichtung einer Apotheke in Heidmühle , unter¬
stützen. Es wird Bezug genommen auf die Antwort , welche
den Petenten auf die Eingabe vom 10. 2. 26 zugegangen ist
und nochmals ersucht, die Notwendigkeit einer Apotheke
nachznweisen.

Der Ausschuß ist nach eingehender Beratung und An¬

hörung eines Regierungsvcrtreters zu der Überzeugung ge¬
langt , daß neue Gesichtspunkte, welche die Unterstützung des
Antrages der Petenten rechtfertigen, nicht zutage getreten
sind und stellt den

Antrag:
Der Landtag wolle, über die Eingabe zur

Tagesordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Ianße n.
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Anlage 200.
dos AusschussesI über die

Bericht
Eingabe der vereinigten Kleinrentner im Landesteil Lübeck, betreffend Erhöhung

der Kleinrentneruntcrstiitznngen.

Die vereinigten Kleinrentner bemängeln in ihrer Ein¬
gabe die unzureichende Unterstützung der Kleinrentner,
außerdem wünschen sie die Abänderung einiger unklarer
Bestimmungen in den vmnLandesvarstand herausgegebenen
Richtlinien für die Durchführung der Klein- und Sazial-
rentnerfürsarge im Landesteil Lübeck.

Da für beide Wünsche der Landesvarstand zuständig ist
und der Unterzeichner der Eingabe bei der Feststellung der
Richtlinien mitgewirkt hat, sawie außerdem den Klein¬

rentnern die Möglichkeit gegeben ist, gegen etwaige Fehl¬
sprüche der Pflegeansschüssebeim Landesvarstand Be¬
schwerde zu erheben, verzichtet der Ausschuß darauf, auf
den Inhalt der Eingabe näher einzugchen.

Der Ausschuß stellt den
Antrag:

Der Landtag walle über die Eingabe der ver¬
einigten Kleinrentner im Landesteil Lübeck zur
Tagesardnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Bras chka.

Anlage 201.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Deutschen Laudarbeiter-Verbandes, Kreis llnterweser, betreffend
Erhöhung der zinslosen Tilgungsdarlehen ans Mitteln der produktiven Erwcrbslosenfürsvrge.

Der Deutsche Landarbeiter-Verband bittet den Land¬
tag, die Höhe der Tilgnngsdarlehcn den in Preußen ge¬
währten Sätzen anznpassen. Bei den Oldenburger Sätzen
sei es sehr wenigen möglich, besonders in den nördlichen
Ämtern, ein Eigenheim zu bauen. Es fehlt in Oldenburg
an einer Stelle, die, wie in Preußen die Landespfandbrief¬
anstalt, die erststellige Hypotheken, eventuell in Höhe bis zu

des Grundstückes bei selbst-
er Körperschaft des öffentlichen

mecyrs givl. crs wäre aver vei Gewährung der preußischen
Sätze und bei dem eingesparten Kapital, durch eigene Mit¬
arbeit des Bauherren möglich, ohne größere weitere Zu¬
schüsse praktische Häuser zu bauen. Eignes Kapital ist bei
den Land- und Forstarbeitern in den seltensten Fällen vor¬
handen. Der Deutsche Landarbeiter bittet: Die Einheits¬
sätze werden auch für die schon im Ban befindlichen Land¬
arbeitereigenheimefür Wohnranm auf 60 R.M . pro gm
und für Stallranm ans 40 R.M ., für Schennenfläche ans
20 R.M . pro gm festgesetzt. Die Staatliche Kreditanstalt
gibt im Bedarfsfälle an erster Stelle Darlehen in Höhe bis
zu 90 ^ des dauernden Wertes des Grundstückes zu er¬
träglichem Zinsfuß.

Der Regierungsvertreter erklärte, daß Oldenburg auf
die Förderung des Landarbeiterwohnnngsbaues stets den
größten Wert gelegt habe und von Jahr zu Jahr mehr ge¬

leistet habe. Es seien gefördert 1924 142, 1926 207 und
1926/27 bis jetzt 242 Landarbeiterwohnnngen. Die Dar¬
lehen, die je zur Hälfte ans Reichs- und Landcsmitteln
kämen, müßten auf Grund der Reichsbedingungen bewilligt
werden. Die in der Eingabe genannten Sätze seien Höchst¬
sätze, die Oldenburg bisher nicht zur Anwendung gebracht
habe. Der Einheitssatz für Eigenheime sei bisher 40 R.M.
gewesen, jedoch werde er für Bauten in der Marsch nun¬
mehr auf 60 R.M . pro gm erhöht werden, da auch nicht zu
verkennen sei, daß durchweg in der Marsch die Baukosten
erheblich höher als in der Geest seien. Eine allgemeine Er¬
höhung der Einheitssätze auf 60 R.M . sei nicht beabsichtigt,
da dadurch die Gesamtzahl der geförderten Landarbeiter-
Wohnungen entsprechend zurückgehen würde, da die Reichs-
nnd Landesmittel für den Landarbeiterwohnnngsban be¬
grenzt seien.

Der Ausschuß ist der Meinung, daß die Staatliche
Kreditanstalt nicht in der Lage wäre, eine höhere Be¬
leihung der Eigenheime vorzunehmen.

Der Ausschuß stellt den
A n t r a g :

Die Eingabe des Deutschen Landarbeiter-Ver¬
bandes durch die Erklärung der Regierung für er¬
ledigt zu erklären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

B rode k.
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